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Gegenstand:  

1. Änderung der Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg 

 
Änderung: Punkt 4.1 – Eigenanteile (EUR/Stunde) Seite 1 und 2 

Artikel 1 – Änderung der Richtlinie 
 
Die Förderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg vom 01. September 2006 wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Punkt 1 – Zielstellung – entfällt der letzte Satz. 
 
2. Im Punkt 3 – Zuwendungsempfänger –  

wird unter a) nach dem Wort „Stadtsportbund Neubrandenburg e. V.“, eingefügt: „ab 01.01.2013 im 
Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte e. V.“, 
wird unter b) ergänzt: „bis zum 31.12.2012“, 
wird neu aufgenommen: 
d) Landesfachverbände M-V 
e) andere gemeinnützig eingetragene Vereine sowie soziale Einrichtungen in der Stadt Neubran- 
    denburg mit Sitz und Wirkungsbereich in der Stadt Neubrandenburg. 

 
3. Im Punkt 4 – Förderung der Zuwendungsempfänger – wird unter 
 a) das Wort „Abteilung“ durch das Wort „Sachgebiet“ ersetzt;  der letzte Satz entfällt,  

b) wird neu gefasst: „Der Förderzeitraum entsprechend dieser Richtlinie beträgt maximal 12 Mo-   
    nate innerhalb eines Haushaltsjahres.“,  

            d) Der erste Satz entfällt.  Im Anstrich „Kinder/Jugendliche“ entfällt: „(mindestens 90% der   
                Übungsgruppe müssen Kinder/Jugendliche sein)“, 

f)  wird neu gefasst: „Die Zuschussberechnung erfolgt entsprechend der vertraglich geregelten 
    Zahlungen für die Sportstättennutzung (vertragliche Zahlung = Eigenanteil des Zuwendungs- 
    empfängers + Zuwendung der Stadt) durch das Sachgebiet Sport. Die Gewährung der Zuwen- 
    dung erfolgt quartalsweise. 
g) entfällt. 
 
Der vorletzte Absatz wird neu gefasst: 
„Bei Verstößen der Zuwendungsempfänger hinsichtlich der Angaben zum Punkt 4. d) (Nutzergrup- 
pen) erfolgt keine Förderung der Sportstättennutzung.“ 
 
Im letzten Absatz wird im ersten Satz das Wort „Sportstättenbedarf“ durch „Bedarf der Sportstät- 
tennutzung“ ersetzt, nach dem Wort „Landesebene“ entfällt „... sowie für Einzelsportarten, die im  
bundesweiten Wettkampfbetrieb starten,...“ 

 
 
4. Im Punkt 4.1 – Eigenanteile (EUR/Stunde) 



 
  NEU 

Kategorie Entgelte ab 01.07.2012 
  Ki/Ju Erwachsene 

    
Plätze   
Rasenplätze   
Badeweg 6/Ligaplatz   
mit Nutzung der Traverse (z. B. Wettkämpfe) 7,00 EUR 35,00 EUR 
ohne Nutzung der Traverse (z. B. Training) 6,00 EUR 30,00 EUR 
Weidenweg 3,40 EUR 17,00 EUR 
Binsenwerder 2 4,00 EUR 20,00 EUR 
Werferplatz 5,00 EUR 25,00 EUR 
Leichtathletikstadion   
mit Nutzung der Traverse (Veranstaltungen) 4,00 EUR 20,00 EUR 
ohne Nutzung der Traverse (Training) 3,00 EUR 15,00 EUR 
Kunstrasenplätze   
Otto-Reinhard-Weg 1,80 EUR 9,00 EUR 
Weidenweg 6 1,80 EUR 9,00 EUR 

Badeweg 6  1,80 EUR 9,00 EUR 

Hartplätze   
R.-Koch-Str. 52 1,00 EUR 5,00 EUR 

Nebenanlage eines Sportplatzes   
Otto-Reinhard-Weg 1,60 EUR 8,00 EUR 
Weidenweg 6 1,60 EUR 8,00 EUR 

Badeweg 4 1,60 EUR 8,00 EUR 

Binsenwerder 2 1,60 EUR 8,00 EUR 

    
Sporthallen   
3-Feld-Halle (Großturnhalle) 2,00 EUR 10,00 EUR 
2-Feld-Halle 1,40 EUR 7,00 EUR 
1-Feld-Halle 1,20 EUR 6,00 EUR 
Kleinturnhalle 1,00 EUR 5,00 EUR 
Gymnastikraum 0,80 EUR 4,00 EUR 
   
Sportstätten Kulturpark   
Jahnsportforum 7,00 EUR 35,00 EUR 
Spielhalle im JSF 2,20 EUR 11,00 EUR 
Krafträume im JSF 2,00 EUR 10,00 EUR 
Stadthalle 5,40 EUR 24,00 EUR 
Kampfsporthalle Badeweg 4 1,00 EUR 5,00 EUR 
   
* Sondersportstätten   
Reitsportanlage 3,00 EUR 15,00 EUR 
Kegelanlage (1 Bahn) 2,00 EUR 10,00 EUR 
Clubraum 2,00 EUR 10,00 EUR 
Kraftraum 3,00 EUR 15,00 EUR 
   



5. Der Satz: „In Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung.... vom 26.05.1994.“ entfällt. 
 
6. Im Punkt 4.2 – Leistungsorientierte Förderung -  
 wird im letzten Satz unter a) gestrichen: „...für das Jahr 2007...“ und „...und ab 2008   

5.000,00 EUR.“ 
b) wird gestrichen. Die folgenden beiden Sätze werden gestrichen. 

 
7. Im Punkt 4.3 – Ausnahmeregelungen -  
 wird die rechte Spalte der ersten Zeile der Tabelle wie folgt neu gefasst: 
 „ Die Förderung erfolgt für folgende Sportstätten: Jahnsportforum, LA-Stadion, Spielhalle, Ober- 
            bachsportzentrum, Werferplatz, Werferkabinett.“ 
 Folgende Zeile wird ergänzt: 
  

Landesfachverbände 
M-V 

70 % Der Eigenanteil beträgt 30 % auf die 
Gesamtkosten 

 
 Der letzte Satz entfällt. 
 
* Für diese Sportstätten werden den jeweiligen Sportvereinen Mietverträge angeboten, bei einer Förderung 
von 30 % des Mietpreises. 

 
Neubrandenburg, 18.05.2012 
 
 
 
Dr. Paul Krüger 
Oberbürgermeister 


